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Vorwort

Die vorliegende Abhandlung wurde im Wintersemester 2013/2014 von der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der FernUniversität in Hagen als Habilitationsschrift
angenommen. Rechtsprechung und Schrifttum konnten noch bis Juni 2014 berück-
sichtigt werden1.

Danken möchte ich allen, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. An
erster Stelle zu nennen ist Herr Prof. Dr. Dr. Thomas Vormbaum, der diese Arbeit
betreut hat. Er hat mich seit dem Beginn meiner Tätigkeit an seinem Lehrstuhl ge-
fördert und stand mir immer hilfreich mit Rat und Kritik zur Seite. Hierfür gilt ihm
mein herzlicher Dank. Frau Prof. Dr. Gabriele Zwiehoff danke ich nicht nur für die
zügige Erstellung des Zweitgutachtens, sondern auch dafür, diese Abhandlung stets
unterstützt zu haben. Ebenfalls besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Wolfgang
Naucke, der diese Arbeit mit fruchtbaren Gesprächen und Ratschlägen begleitet hat.

Die Erstellung einer Untersuchung an der Schnittstelle von Fragen des Rechts
und der Zeit, nimmt vor allem von Letzterer einen großen Teil in Anspruch. Nicht
nur aus diesem Grund bin ich der Deutschen Forschungsgemeinschaft dankbar,
dass sie mir über ein dreijähriges Stipendium ermöglicht hat, diese Arbeit in der
vorliegenden Form zu verfassen. Dank gebührt auch Herrn Prof. Dr. Klaus Gün-
ther, der mir die Gelegenheit gegeben hat, die Konzeption dieser Schrift im Frank-
furter Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie vorzustellen und
zu diskutieren.

Der FernUniversität in Hagen danke ich besonders für die großzügige Unterstüt-
zung bei den Druckkosten aus dem Forschungsförderprogramm der Universität.
Auch dem Verlag Mohr Siebeck bin ich für die kompetente Betreuung beim Druck
dieser Arbeit verbunden.

Dank schulde ich nicht zuletzt den vielen Kollegen und Freunden, ohne deren
Hilfe eine solche Arbeit nicht denkbar wäre. Für Anregungen, Kritik aber auch für
Freundschaft und Hilfe danke ich Milan Kuhli, Jens Sickor, Thorsten Keiser, An-
dreas Popp, Nikolai Voß, Gudrun Sturzkopf und Katharina Kühne herzlich. Ein
ganz besonderer Dank gilt meinen Eltern und Friederike Goltsche, die mich immer
unterstützt haben. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Frankfurt, im Juli 2015 Martin Asholt

1 Leider nicht mehr berücksichtigt werden konnte zudem die jüngste Anpassung des § 78b StGB
durch das Gesetz v. 21. Januar 2015 (BGBl. I, S. 10).
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Erstes Kapitel

Einleitung

I. Problemstellung

Die Begründung des staatlichen Strafrechts und die hierfür bedeutsamen Argu-
mente und Faktoren als gut erforscht zu bezeichnen, bedeutet ungeachtet der wei-
terhin bestehenden Auseinandersetzungen in der Sache wohl keine Übertreibung.
Eine Erläuterung der Gründe, die den Staat zur Verhängung einer Strafe berechti-
gen, gehört zu den Selbstverständlichkeiten fast eines jeden strafrechtlichen Lehr-
buchs. Dieses Bild ändert sich, wenn man die Seite der zeitlichen Existenz der staat-
lichen Strafmacht betrachtet. Das zeitliche Ende der Berechtigung zur Strafe nach
Ablauf einiger Jahre wird selten und vielfach nur am Rande behandelt. Statt theo-
rieorientierter Lehrbücher dominiert im Verjährungsrecht die Literaturgattung der
praxis- und problemorientierten Kommentare und Aufsätze. Die theoretische Be-
gründung beschränkt sich meist auf knappe Vorbemerkungen zum Verjährungs-
recht, die von Zweckmäßigkeitserwägungen getragen werden. Eine eingehende
Analyse der zeitlichen Grenze staatlicher (Straf-) Macht findet sich in der jüngeren
Literatur nur selten.

Das ist umso erstaunlicher, als im Verjährungsrecht zwei grundlegende Kon-
zepte aufeinandertreffen. Das Recht (zur Strafe) und die Zeit. Die Bezugnahme der
regulären Verjährung allein auf den Ablauf der Zeit führt dazu, dass sich das Ver-
jährungsrecht wie kaum ein anderes Rechtsinstitut einem metaphysikfreien Straf-
rechtsverständnis entzieht und sich durch einen kriminalitätsbekämpfungsorien-
tierten Ansatz nur eingeschränkt erklären lässt. Dennoch ist die rein zeitorientierte
Verjährung spätestens seit der Schaffung des Strafgesetzbuches im Jahr 1871 ein
fester Bestandteil des deutschen Strafrechtssystems und wird – bei aller Kritik im
Detail – zumindest prinzipiell kaum noch in Frage gestellt. Hier zeigt sich der be-
sondere Reiz des Themas: die offenkundige Berechtigung der Existenz der Verjäh-
rung in Verbindung mit den ebenso offenkundigen Schwierigkeiten, sie theoretisch
zu rechtfertigen. Dass zugleich die ungewohnte Perspektive vom zeitlichen Ende
der Strafe her es ermöglicht, in viele Facetten des Strafrechts einen neuen Blick zu
werfen, ist ein willkommener Nebeneffekt dieser Untersuchung. Hier bestätigt sich
die Auffassung Kierkegaards, dass gerade die (hier zeitliche) Ausnahme „das Allge-
meine mit energischer Leidenschaft“ denkt1. Möglich ist dabei nicht nur ein Blick
in den Begründungsprozess der Strafe, sondern beispielsweise auch in das Zusam-

1 Kierkegaard, Die Wiederholung, S. 92.
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menspiel von Strafrecht und Strafprozessrecht, die Problematik der Rückwirkung,
die Diskussion um die besondere Eigenschaft schwerster evtl. unverjährbarer Straf-
taten oder die zeitlichen Grenzen des Wiederaufnahmerechts.

II. Forschungsstand

Die Strafrechtswissenschaft hat sich im 20. Jahrhundert nur phasenweise intensiv
mit der Verjährungsproblematik befasst. Auslöser dieser Debatte waren jeweils ge-
sellschaftliche Diskussionen im Zusammenhang mit der Strafverfolgung nach den
politischen Umbrüchen in Deutschland in den Jahren 1945 und 19892. Nach der
deutschen Wiedervereinigung war es in erster Linie die Frage nach der Verfolgung
der „staatsverstärkten Kriminalität“3, die von der Rechtswissenschaft vor allem an-
hand des neu geschaffenen Art. 315a EGStGB diskutiert wurde. Untersucht wurden
auch die Veränderungen dieser Norm durch die Verjährungsgesetze von 1993 und
19954. Gegenüber der von den verfolgten Delikten her breiter angelegten Debatte
über die Behandlung der „staatsverstärkten Kriminalität“ nach der deutschen Wie-
dervereinigung beschränkte sich die Beschäftigung mit der Verjährung der Strafta-
ten aus der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft überwiegend auf das Pro-
blem der Unverjährbarkeit von Tötungsdelikten, speziell derjenigen des Mordes.
Zentral war auch hier die Frage nach der (prozessualen oder materiellen) Natur der
Verjährung und den sich daraus für das Rückwirkungsverbot ergebenden Implika-
tionen5.

Geht man weiter in der Geschichte der Strafrechtswissenschaft zurück, so trifft
man auf eine weitere intensive Phase der Verjährungsdiskussion in Deutschland.
Obwohl die ältere Forschung zunehmend zum heutigen Forschungsgegenstand
wird, kann sie als „Stand der Forschung“ behandelt werden, da die Werke nicht nur
einen wertvollen Wegweiser zu Quellen darstellen, sondern auch einen grundsätz-

2 Auf den dritten politischen Umbruch nach dem Zusammenbruch der Monarchie 1918 und die
dortige Behandlung der Verjährung wird im Rahmen der Diskussion über die Zulässigkeit einer rück-
wirkenden Aufhebung der Verjährung einzugehen sein, vgl. unten, Kap. 6, I. 5. a).

3 Zum Begriff vgl. Naucke, Privilegierung, S. 19 ff. Eine rechtsvergleichend angelegte Analyse un-
ternimmt Zimmermann (Vergangenheitsaufarbeitung, 1997). Für eine internationale Perspektive vgl.
Bárd, ZStW 107 (1995), 119, 125 ff. und Zoll, ZStW 107 (1995), 134, 135 ff.

4 Vgl. nur: Albrecht, GA 2000, 123 ff.; Arnold, Bewältigung, S. 296 ff.; Braum, NJ 1998, 75 f.; Brey-
mann, NStZ 1991, 463 ff.; Burian, GA 1997, 162 ff.; Cramer, NStZ 1995, 114 f.; Dannecker, Das inter-
temporale Strafrecht, S. 335 und 451 f.; Geiger, JR 1992, 397 ff.; Grünwald, StV 1992, 333 ff.; Heuer/Li-
lie, DtZ 1993, 354 ff.; Jordan, NJ 1996, 294 ff.; König, NStZ 1991, 566 ff.; Krehl, DtZ 1992, 13 ff.; Lemke,
NJ 1993, 529 ff.; Lemke/Hettinger, StV 1991, 421 ff.; dies., NStZ 1992, 21 ff.; Letzgus, NStZ 1994, 57 ff.;
Lüderssen, Regierungskriminalität, S. 112 ff.; Papier, Vergangenheitsbewältigung, S. 625 f.; Pieroth/
Kingreen, NJ 1993, 385 ff.; Sauter, DtZ 1992, 160 ff.; Schmidt, NStZ 1995, 262 ff.; Tröndle, Verjäh-
rungsprobleme, S. 241 ff.; Weber, GA 1993, 195, 208 ff.; Zimmermann, Vergangenheitsaufarbeitung,
passim und jüngst Dong Lyoul Kim, Aufarbeitung, S. 167 ff.
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lich angelegten Zugang zum Thema vermitteln, der heute in dieser Form kaum
noch verfolgt wird. Im 19. Jahrhundert findet sich – vor allem angestoßen von der
partikularstaatlichen und gesamtdeutschen Gesetzgebungsdiskussion – eine erheb-
lich breitere Diskussion der Verjährung als in der Gegenwart. Jedes größere Lehr-
buch enthält eine Stellungnahme zu den wesentlichen Fragen, zudem finden sich
mehrere Monographien zu Einzelfragen der Verjährung6.

In der jüngeren wissenschaftlichen Forschung beschränken sich die Arbeiten zur
Frage der Verjährung abseits der oben aufgezeigten Diskussionsschwerpunkte um
die Aufarbeitung der „staatsverstärkten Kriminalität“ auf Zeitschriftenbeiträge zu
verschiedenen Einzelfragen, in Lehrbüchern wird das Thema nur knapp erörtert7.
Den Schwerpunkt der Veröffentlichungen zur aktuellen systematischen Arbeit über
die Verjährung bilden damit die Kommentierungen zum Strafgesetzbuch8. Anderes
gilt für den Bereich des öffentlichen Rechts und des Zivilrechts; hier sind in jüngs-
ter Zeit zwei Werke erschienen, die sich umfassend mit den dortigen Fragen der
Verjährung auseinandersetzen9. Zum Strafrecht existieren im 20. Jahrhundert ver-
schiedene Arbeiten, die sich monographisch mit der Verjährung befassen. Die –
nach der lesenswerten Dissertation von Lourié über die Verjährungstheorien10 – äl-

5 Vgl. nur: Arndt, NJW 1961, 14, 15 f.; ders., JZ 1965, 145 ff.; Baumann, Aufstand, passim; ders.,
ZRP 1979, 150 ff.; Bemmann, JuS 1965, 333 ff.; Benda, Verjährung und Rechtsstaat, passim; Böcken-
förde, ZStW 91 (1979), 888 ff.; Cavelli-Adorno, NJW 1965, 273 ff.; Eyrich, ZRP 1979, 49 ff.; Frost, DRiZ
1965, 89 ff.; Fuhrmann, JR 1965, 15 ff.; Grünwald, MDR 1965, 521 ff.; Heimeshoff, DRiZ 1979, 139 ff.;
Hirsch, Verjährungsdebatten, S. 40 ff.; Jantsch, DRiZ 1968, 196 ff.; Kirn, ZRP 1968, 3 ff.; Klein, ZRP
1979, 145 ff.; Klug, JZ 1965, 149 ff.; Lewald, ZRP 1979, 152 ff.; Lorenz, GA 1968, 300 ff.; Lüderssen, JZ
1979, 449 ff.; Maihofer, ZRP 1979, 81 ff.; Mischnick, ZRP 1968, 63; Naucke, ZRP 1969, 8 ff.; Pawlowski,
NJW 1965, 287 f.; ders., NJW 1969, 594 f.; Pfeiffer, DRiZ 1979, 11 ff.; Sambale, Verjährungsdiskussion,
passim; Schreiber, ZStW 80 (1968), 348 ff.; Schünemann, JR 1979, 177 ff.; Vogel, ZRP 1979, 1 ff.; Was-
sermann, JR 1965, 223 f.; Willms, JZ 1969, 60 ff.; Winters, ZRP 1968, 47 ff.

6 Vgl. nur: Abegg, Verjährung rechtskräftig erkannter Strafen, 1861; Berner, Lehrbuch, 5. Aufl.,
S. 283–308; Binding, Handbuch, S. 816–860; Dambach, Beiträge zur Lehre von der Criminal-Verjäh-
rung, 1860; Dambach, GA 1861, 30 ff.; Feuerbach, Lehrbuch, 14. Aufl., S. 123–132; Geib, Lehrbuch,
Bd. 2., S. 135–151; Gründler, Systematische Entwickelung der Lehre von der Verjährung der peinli-
chen Strafe nach gemeinen und besondern Rechten, 1796; Heffter, Lehrbuch, 5. Aufl., S. 147–152; Jar-
cke, Handbuch, Bd. 1, S. 333–338; Kill, GS 20 (1868), 336 ff.; Klein, Grundsätze, S. 135–137; Köstlin,
Neue Revision, S. 910–919; ders., System, Abt. 1, S. 481–513; Paysen, Ueber die Verjährung in peinli-
chen Sachen aus dem Gesichtspunkte der Rechtsphilosophie und älterer und neuerer Gesetzgebun-
gen, 1811; Pulvermacher, GA 1870, 145 ff., 301 ff., 384 ff.; Roßhirt, Grundsätze, S. 385–415; Schwarze,
ArchCrR n.F. 1843, 454 ff.; Schwarze, Bemerkungen zur Lehre von der Verjährung im Strafrechte,
1867; Wächter, Vorlesungen, S. 302–312; Zachariä, ArchCrR n.F. 1842, 199 ff.

7 Vgl. nur: Baumann/Weber/Mitsch, AT, S. 142–144; Freund, AT, S. 340 f.; Frister, AT, S. 286–288;
Jakobs, AT, S. 345; Köhler, AT, S. 98 f.; Krey/Esser, AT, S. 25 f.; Naucke, Strafrecht, S. 219 f.; Roxin, AT I,
S. 1054–1057; Wessels/Beulke/Satzger, AT, S. 59; umfangreichere Ausführungen finden sich bei Je-
scheck/Weigend, AT, S. 910–918 und Maurach/Gössel/Zipf, AT/2, S. 747–754.

8 Ausführlich z.B. Saliger in der 4. Aufl. des NK-StGB, m.w.N.
9 Guckelberger, Die Verjährung im öffentlichen Recht (2004) und Piekenbrock, Befristung, Verjäh-

rung, Verschweigung und Verwirkung. Eine rechtsvergleichende Grundlagenstudie zu Rechtsände-
rungen durch Zeitablauf (2006).

10 Lourié, Die Kriminalverjährung, 1914.
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teste Arbeit stammt von Lorenz, der sich 1934 grundlegend mit der Frage der Ver-
jährung auseinandergesetzt hat und diesem Werk zwei ergänzende Arbeiten folgen
ließ11. Bloy behandelt die Verjährung in seiner 1976 erschienenen Dissertation als
eines unter vielen Rechtsinstituten die Strafausschließungs- und Strafaufhebungs-
gründe betreffend, bietet aber interessante Ansätze für eine materielle Begründung
der Verjährung12. In jüngerer Vergangenheit stellt der Habilitationsvortrag von
Oetker die Verjährung in einen größeren Kontext, der die verbindenden Strukturen
der Verjährungsregeln in den einzelnen Rechtsgebieten aufzeigt und in diesem Zu-
sammenhang auf die übergreifende Gültigkeit der Verjährung und ihre fundamen-
tale Bedeutung für das Rechtsstaatsprinzip hinweist13.

Nach der rechtsvergleichenden Studie Zimmermanns zur Rolle der Verjährung
bei der Vergangenheitsaufarbeitung14 und der Dissertation von Romberg15, folgt im
Jahr 2001 die Habilitationsschrift von Schmitz, die sich jedoch nicht unmittelbar
mit dem Verjährungsrecht beschäftigt. Sie bezieht sich weniger auf die Auswirkun-
gen der Zeit auf das existierende Unrecht, sondern untersucht die Bedeutung der
Zeit „bei der Verwirklichung von Unrecht“16. Ihr Schwerpunkt liegt damit auf der
Frage nach der Verwirklichung des Tatbestandes, die sich aber – v.a. bei zeitlich ge-
streckten Erfolgen – durchaus auf die Verjährung auswirken kann, da sie für den
Unterschied zwischen (formeller) Vollendung und (materieller) Beendigung von
Interesse ist. Die (Folge-) Frage nach dem Beginn der Verjährung ist jedoch nur
eine von mehreren Perspektiven, in der die Untersuchung eines temporal gestreck-
ten Tatbestandes Auswirkungen zeitigt17. Im selben Jahr ist die Dissertation von
Radke erschienen, der vor allem das Jugendstrafrecht in den Blick nimmt und die
Auswirkungen von Verjährung und Verfahrensüberlängen auf diesem Gebiet ana-
lysiert18.

2005 bricht Young Gi Hong mit dem in der jüngeren Vergangenheit erkennbaren
Trend zur Beschäftigung mit aktuellen Einzelproblemen und unternimmt „das
Wagnis […], sehr grundsätzlich danach zu fragen, warum es die Verjährung als ein

11 Lorenz, Die Verjährung im Strafrechte, 1934; ders., Die Verjährung in der deutschen Strafge-
setzgebung, 1955; ders., Die Regelung der Verjährung im Entwurf des Allgemeinen Teils eines Straf-
gesetzbuchs, 1959.

12 Bloy, Die dogmatische Bedeutung der Strafausschließungs- und Strafaufhebungsgründe, 1976.
13 Oetker, Die Verjährung. Strukturen eines allgemeinen Rechtsinstituts, 1994.
14 Zimmermann, Strafrechtliche Vergangenheitsaufarbeitung und Verjährung. Rechtsdogmati-

sche und -politische Analyse mit vergleichenden Ausblicken nach Tschechien, Ungarn und Frank-
reich, 1997.

15 Romberg, Verjährung im Strafrecht. Eine intrasystematische Bestandsaufnahme und Ansätze
zur Gesetzesreform, 2000.

16 Schmitz, Unrecht und Zeit. Unrechtsquantifizierung durch zeitlich gestreckte Rechtsgutsverlet-
zung, 2001, S. 15 und 18.

17 Schmitz nennt daneben noch die sukzessive Beteiligung und die sog. Zweitzueignung, a.a.O.,
S. 17 f. und 191 ff.

18 Radke, Bestrafungshindernisse aufgrund des Zeitablaufs. Verjährungseintritt und Verfahrens-
überlängen im Erwachsenen- und Jugendstrafrecht, 2001, S. 215.
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Rechtsinstitut überhaupt gibt“19. Gegenüber den bisher bekannten theoretischen
Verjährungskonzepten wählt Young Gi Hong die Philosophie des ostasiatischen
Kulturraums als Grundlage, so dass von dieser Dissertation interessante Anstöße
für eine vertiefte Debatte der Wirkungen der Zeit auf die Berechtigung zur Strafe
ausgehen. Die jüngsten Untersuchungen widmen sich wieder der Behandlung von
Einzelfragen. Die Dissertationen von Jacobsen-Raetsch und Nazarian befassen sich
mit dem Verhältnis von Wiederaufnahme und Verjährung und mit dem Beginn der
Verfolgungsverjährung20.

Zusammenfassen lässt sich der Stand der Forschung weiterhin mit einem Aus-
spruch Berners, der in der fünften Auflage seines Lehrbuchs mit den Vorarbeiten
für eine Monographie über die Verjährung begonnen hatte und später mit Verweis
darauf bemerkte: „Es fehlt aber der Deutschen Literatur an einer erschöpfenden
Monographie“21. Diese Feststellung hat bis heute ihre Berechtigung nicht verloren.
Eine umfassende Abhandlung zur Verjährung, die die verschiedenen Grundlagen-
fragen mit einer gründlichen historischen Aufarbeitung verbindet und die Konse-
quenzen daraus für die dogmatische Behandlung des Rechtsinstituts zieht, fehlt im
Strafrecht bislang.

III. Ziele der Untersuchung

Vor dem Hintergrund des aufgezeigten Forschungsstandes verfolgt die Arbeit da-
her fünf Anliegen: Zuerst soll die (rechtstheoretische) Grundlagenorientierung
verstärkt werden. In diesem Bereich fehlt bisher weitgehend ein Verjährungsan-
satz, der eine zweckunabhängige Verjährungsbegründung ausarbeitet22. Schon bei
erster Durchsicht verwundert es (zweitens), dass bislang bei der Analyse der
Grundlagen der Verjährung die Theorie der Zeit noch nicht einbezogen wurde23,
womit der Debatte um den Einfluss der Zeit auf das Strafrecht schon eine entschei-
dende Stütze fehlt. Drittens soll neben der theoretischen Grundlegung das histori-
sche Fundament der Verjährung untersucht werden. Nur so können die Hinter-
gründe der theoretischen Positionen und einzelner dogmatischer Fragen ausge-
leuchtet und in einen historischen und sozialen Kontext gestellt werden. Viertens
besteht ein bisher wenig beschrittenes Feld in der Untersuchung der Wechselbezie-
hungen zwischen den einzelnen Themenkomplexen. Hier sind neue Erkenntnisse
zu erwarten, da die verschiedenen Perspektiven auf die Verjährung (rechtstheore-

19 Young Gi Hong, Zeitablauf, S. 18.
20 Jacobsen-Raetsch, Wiederaufnahme und Verjährung, 2011; Nazarian, Beginn der Strafverfol-

gungsverjährung – § 78a StGB, 2010.
21 Berner, Lehrbuch, 5. Aufl., S. 283 ff.; ders., Lehrbuch, 18. Aufl., S. 316.
22 Obwohl die Arbeit von Young Gi Hong in dieser Hinsicht wertvolle Grundlagen bietet.
23 Selbst Schmitz, der die Bedeutung der Zeit hervorhebt (Unrecht und Zeit, S. 15, 18), geht auf die

Zeittheorie nicht weiter ein.
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tisch, historisch, dogmatisch) bisher allenfalls getrennt behandelt wurden. Fünf-
tens soll die Dogmatik des geltenden Rechts vor dem Hintergrund der vorherigen
Punkte untersucht werden24.

IV. Gang der Darstellung

Einen bislang wenig genutzten Zugang zur Analyse der Verjährung bildet die Ge-
schichte des Verjährungsrechts und der Debatte um die Verjährungsbegründun-
gen. Dabei wird jedoch nicht das Ziel verfolgt, die historische Darstellung zu einer
Argumentation mit einem gewachsenen Recht, „das mit uns geboren ist“, zu nut-
zen. Im historischen (zweiten) Kapitel der Untersuchung gilt es, das Fundament des
geltenden Rechts und der gegenwärtigen theoretischen Debatte zu erschließen. Da-
bei hat sich gezeigt, dass die Geschichte der Verjährungsbestimmungen eine Erzäh-
lung von der „Einbuße [ist], die der Verjährungsgedanke an ‚innerer Kraft‘ erlitten“
hat25. Auch wenn sie infolge ihrer Länge etwas unhandlich erscheint, kann die his-
torische Darstellung daher auch als Einleitung zu dieser Arbeit gelesen werde, die
sehr viel nachdrücklicher als jede schöne Formulierung des gegenwärtigen Kapitels
deutlich werden lässt, warum eine theoretische Analyse des Verjährungsrechts ge-
genwärtig notwendig erscheint. Der historische Überblick ist – trotz seiner Länge –
nicht auf Vollständigkeit angelegt, sondern greift lediglich die für bedeutsam gehal-
tenen Punkte der Entwicklung auf. Eine eingehende Darstellung des hierbei gesam-
melten Materials soll in einer getrennten Untersuchung veröffentlicht werden.

24 Leider nicht einbezogen werden konnte eine rechtsvergleichende Untersuchung zur Verjäh-
rung. Schon aus Raumgründen musste eine Entscheidung zwischen der Entwicklung denkbarer Zu-
gänge in der Form einer Sichtung international vorkommender Phänomene und einer solchen in
Form der Darstellung der Veränderung des Rechts in der Geschichte getroffen werden. Die histori-
sche Herangehensweise kann für das Verjährungsrecht zwei Vorteile für sich beanspruchen. Sie eröff-
net nicht „nur“ Denkmöglichkeiten, zeigt also Wege auf, auf denen die Diskussion verlaufen könnte,
sondern hat zugleich ihre Spuren im geltenden Recht hinterlassen. Daher wurde von der Präsentation
zweier Materialsammlungen abgesehen und die im Laufe der Arbeit gesammelten Erkenntnisse über
die Zugangsmöglichkeiten zur Verjährung in anderen Rechtssystemen an den jeweils geeigneten Stel-
len eingefügt. Einen Überblick über den internationalen Umgang mit der Verjährung bietet der fünfte
Band der von Sieber und Cornils herausgegebenen Sammlung, in dem die Gründe für einen Aus-
schluss oder eine Aufhebung der Strafbarkeit behandelt werden, Sieber/Cornils, Nationales Strafrecht
in rechtsvergleichender Darstellung, 2010. Daneben finden sich noch weitere Untersuchungen. Für
die Große Strafrechtskommission erarbeitete Bräuel einen Überblick (Bräuel, in: Materialien zur
Strafrechtsreform, Bd. 2, Rechtsvergleichende Arbeiten, S. 429–447). Einen Einblick in die Regelun-
gen im Ausland bieten auch Lorenz, Verjährung in der Strafgesetzgebung, S. 33 ff., die Arbeit von
Loening zur Vorbereitung der Strafrechtsreform zu Anfang des 20. Jahrhunderts (Loening, Verglei-
chende Darstellung, AT, Bd. 1, insb. S. 450 ff.) sowie die rechtsvergleichend angelegte Studie von Zim-
mermann, Vergangenheitsaufarbeitung.

25 So die Diagnose von Bloy, Dogmatische Bedeutung, S. 196, der sich aber allein auf die Auswir-
kungen der NS-Zeit bezieht, zustimmend zu Bloy Geilen, FS H.-L. Schreiber, S. 94, der von einer „ver-
steckten Relativierung der Verjährung“ spricht.
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Zusammen mit der historischen Grundlegung bildet das sich anschließende
(dritte) Kapitel, in dem die bisherigen theoretischen Ansätze zur Verjährung zu
sammeln und zu diskutieren sind, das Fundament dieser Arbeit. Die dort diskutier-
ten Theorien über die Begründung der Verjährung beantworten zugleich die Frage,
auf welchem Weg eine Annäherung an das „Wesen“ der Verjährung möglich ist. Im
Gesetz finden sich auf diese Frage nur wenige, meist vage, Hinweise26. Daher
konnte die Untersuchung, welcher theoretischen Auffassung der Verjährung das
geltende Strafgesetzbuch zuzuordnen ist, relativ knapp behandelt werden, zumal
auch der Gesetzgeber Wissenschaft und Rechtsprechung in dieser Frage nicht zu
sehr binden wollte27.

Die Frage nach der Verjährung kann daher nicht induktiv – aus dem Gesetz –
entwickelt werden, sondern bedarf einer deduktiven Sichtung der möglichen theo-
retischen Positionen. Dass die induktive Seite nicht vernachlässigt werden darf, ist
im dritten Teil der Arbeit zu zeigen, in dem es gilt, die Folgerungen aus den theore-
tischen Überlegungen für das geltende Recht zu untersuchen.

Mit der Sichtung und Kritik der bisher entwickelten Positionen kann zu der Aus-
arbeitung einer eigenen theoretischen Basis der Verjährung im zweiten Teil der Ar-
beit übergegangen werden. Dabei hat sich – wie schon in der Zielstellung erwähnt
– eine erstaunliche Lücke in der bisherigen Diskussion erwiesen. Der Begriff der
Zeit wird, obwohl der Ablauf der Zeit das alleinige Kriterium für den regulären
Lauf der Verjährungsfrist bildet, bei der Analyse des Verjährungsrechts nicht hin-
terfragt28. Ziel der Arbeit ist es daher (im vierten Kapitel), neben einem Überblick
über die möglichen zeittheoretischen Anschauungen auch die Verbindung von Zeit
und Recht zu untersuchen. Dabei muss jedoch zweierlei vermieden werden: Zum
einen kann nicht der Anspruch erhoben werden, eine abschließende Antwort auf
die sich stellenden Grundfragen zu geben. Zum andern soll kein „temporal turn“

26 Der geringe Grad der gesetzlichen Konkretisierung zeigt sich schon bei dem Versuch, den Be-
ginn der Verjährungsfrist näher zu bestimmen, den § 78a StGB knapp festlegt: „Die Verjährung be-
ginnt, sobald die Tat beendet ist. Tritt ein zum Tatbestand gehörender Erfolg erst später ein, so be-
ginnt die Verjährung mit diesem Zeitpunkt“.

27 Zumindest die Frage der rechtlichen Einordnung der Verjährung wurde bewusst offen gelassen
(BT-Drs. 5/4095, S. 43). Vgl. jedoch die mittlerweile (in einer Randbemerkung dokumentierte) verän-
derte Bewertung in BT-Drs. 15/5653, S. 7.

28 Auch die beiden jüngsten Monographien zur Verjährung im Zivilrecht und im Öffentlichen
Recht greifen dieses Thema nicht bzw. nur am Rande auf. Während Guckelberger (Die Verjährung im
Öffentlichen Recht) die Zeit als solche nicht näher behandelt, hält Piekenbrock ein Eingehen auf die
Theorie der Zeit für „überhaupt nicht zuträglich“ für seine Arbeit zur zivilrechtlichen Verjährung,
„weil für den Einfluß der Zeit auf subjektive Rechte nur von Bedeutung ist, wie man die Zeit mißt und
ihren Ablauf feststellen kann. Dazu nimmt das positive Recht in Europa auf die christliche Zeitrech-
nung und den gregorianischen Kalender Bezug und schafft im übrigen seine eigene gesetzliche Zeit-
(§ 1 Abs. 1 ZeitG) und Fristenrechnung (§§ 187, 188 BGB)“, Piekenbrock, Verjährung, S. 15. Zwar geht
Piekenbrock somit davon aus, dass die Zeit zwar nicht vom Menschen erschaffen werde, wohl aber
rechtlich definiert werden könne, der genaue Vorgang und die Begründung dieser Annahme bleiben
jedoch im Dunklen.
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im Strafrecht ausgerufen werden29. Das Ziel der Darstellung ist bescheidener. Am
Schnittpunkt von Zeit und Recht können – so ist zu hoffen – Erkenntnisse über die
Verjährung im Strafrecht gewonnen werden. Zudem kann die Verjährung als Indi-
kator verstanden werden, inwieweit das juristische Nachdenken naturwissenschaft-
liche bzw. zeitphilosophische Erkenntnisse an- oder aufnimmt.

Der eben angesprochene Schnittpunkt bildet bereits den Übergang zum fünften
Kapitel, in dem eine in erster Linie richtigkeitsgeleitete und nicht an die Effektivität
anknüpfende Theorie der Verjährung entwickelt werden soll. Hierfür bietet die
Diskussion um die „Geschichtlichkeit des Rechts“ fruchtbare Anknüpfungspunkte.
Mit dieser Theorie soll – so ist zu hoffen – eine rechtliche Antwort auf die sich in
der Geschichte zeigende Tendenz zu einer zunehmenden Zurückdrängung des Ver-
jährungsgedankens gegeben werden können.

Eine Antwort muss die hier entwickelte Theorie jedoch nicht nur auf die Situa-
tion de lege ferenda, sondern auch auf diejenige de lege lata geben. Diese Frage bil-
det den dritten Teil dieser Untersuchung, der sich in die Kapitel sechs und sieben
gliedert. In diesen beiden Kapiteln wechselt die Perspektive zunehmend von den
theoretischen Grundlagen zum geltenden Recht. Die Darstellung verfolgt dabei ein
doppeltes Erkenntnisinteresse. Zu untersuchen ist die Überzeugungskraft der hier
entwickelten Theorien in der Praxis. Dabei gilt es vor allem, eine Interpretation des
geltenden Rechts im Licht der entwickelten theoretischen Überlegungen vorzuneh-
men. Daneben ermöglicht es das geltende Recht aber auch, die Grenzen der Um-
setzbarkeit der hier entwickelten theoretischen Konstruktion auszuloten. In diesem
zweiten Punkt trifft sich die deduktive Herleitung der Verjährung mit der indukti-
ven Kontrolle der gefundenen Ergebnisse, so dass die Gefahr abgewehrt werden
kann, das geltende Recht gleichsam „aristokratisch“ aus der theoretischen Überle-
gung heraus zu brechen30. Soweit es jedoch nach den üblichen Auslegungsmetho-
den zulässig ist, kann und soll die im zweiten Teil gewonnene Erkenntnis hier be-
rücksichtigt werden. Dass dieses Unterfangen wissenschaftlich ertragreich zu sein
verspricht, lässt sich mit einem Blick in die Kommentierungen zum Verjährungsbe-
ginn belegen. Hier findet vielfach eine Verlagerung von der Kommentierung allge-
meiner Prinzipien hin zu derjenigen einzelner Konstellationen statt31, was vermu-
ten lässt, dass gerade die Prinzipien es sind, die eine Rückführung der zersplitterten
Entscheidungspraxis auf eine einheitliche Grundlage ermöglichen könnten.

Die Analyse des geltenden Rechts erfolgt in zwei Schritten. Im sechsten Kapitel
der Arbeit werden die allgemeinen Fragen des geltenden Verjährungsrechts behan-
delt, im siebenten Kapitel folgt eine Untersuchung ausgewählter Einzelprobleme.
Insofern stellt das sechste Kapitel gleichsam eine Verbindung zwischen dem zwei-

29 Vgl. Röhl, Jetzt kommt der Temporal Turn, abrufbar unter: http://www.rsozblog.de/jetzt-
kommt-der-temporal-turn/ (letzter Aufruf im Juni 2014).

30 Vgl. Donini, Demokratische und wissenschaftliche Methode einer Verbindung von Strafrecht
und Politik, S. 18 ff.

31 Vgl. statt vieler Fischer, StGB, § 78a, Rn. 7 ff.; Schmid, in: LK-StGB, § 78a, Rn. 4 ff. und Rosenau,
in: SSW-StGB, § 78a, Rn. 3 ff.
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ten (theoretischen) und dem dritten (dogmatischen) Teil der Arbeit dar, da hier
auch eine Analyse der theoretischen Grundlagen der verjährungsrechtlichen „Sub-
systeme“ des geltenden Rechts (z.B. Beginn, Ruhen oder Unterbrechung der Ver-
jährung) vorzunehmen ist. Hier hat sich eine Forschungslücke ergeben. Während
zur theoretischen Begründung der Verjährung einige Ansätze vorhanden sind, feh-
len solche im Fall der Institute des Verjährungsrechts fast völlig.

Auch wenn das Verjährungsrecht mit nur zwei Hauptparagraphen überschaubar
erscheint, ist die Zahl der darin enthaltenen Einzelregelungen im Lauf der Jahre
recht unübersichtlich geworden, die Ergänzungen um die Buchstaben a, b und c zu
§ 78 StGB sowie um a und b zu § 79 StGB zeugen von der dahingehenden Moder-
nität dieses Abschnitts des Strafgesetzbuches32. Was sich in der Zahl zumindest an-
deutet, wird von der Länge einiger Regelungen bestätigt. Schon der Abdruck des
geltenden § 78c StGB würde – auch bei sparsamer Formatierung – gut eine Seite in
Anspruch nehmen. Dass die Länge der Normen mit einer Fülle von Detailproble-
men einhergeht, beweist ein Blick in die Kommentarliteratur. Eine vollständige
Analyse jeder Frage des geltenden Rechts würde daher lediglich den schon geläufi-
gen Kommentaren einen weiteren an die Seite stellen. Dies ist nicht geplant. Daher
wurden die im siebenten Kapitel behandelten Fragestellungen mit dem Ziel ausge-
wählt, im Rahmen ihrer Untersuchung allgemeine Tendenzen und Strukturen des
geltenden Rechts näher zu beleuchten.

V. Darstellungsweise

Zuletzt ist auf die Verwendung einiger Formulierungen hinzuweisen, die sich dar-
aus ergeben, dass vor allem im ersten Teil dieser Arbeit, in der die vorhandenen
Materialien gesichtet werden, etwas beschrieben werden muss, dessen theoretische
Grundlagen noch nicht untersucht wurden. Hier gilt es Vorfestlegungen zu vermei-
den.

1. Wenn in dieser Untersuchung der Begriff der Verjährung ohne nähere Kenn-
zeichnung benutzt wird, so bezieht sich diese Bezeichnung in der Regel auf die the-
oretische Figur der Verjährung. In einzelnen Abschnitten, in denen es um beson-
dere Facetten des Verjährungsrechts geht, wird jedoch z.T. aus sprachlichen Grün-
den darauf verzichtet, stets den Begriff der Verfolgungsverjährung oder denjenigen
der Vollstreckungsverjährung zu verwenden. Hier ergibt sich die Bedeutung der
Bezeichnung als „Verjährung“ aus dem jeweiligen Kontext.

2. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Darstellung weitgehend darauf ver-
zichtet, eine eigene Begrifflichkeit zur Verjährung und zu ihren Instituten zu entwi-
ckeln, sondern die tradierten Begriffe nutzt, auch wenn ihnen z.T. eine andere Kon-

32 Wobei allerdings darauf hinzuweisen ist, dass schon das Reichsstrafgesetzbuch das Verjäh-
rungsrecht in sieben Paragraphen regelte (§§ 66–72 RStGB).
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notation gegeben wird. Auch dies wird sich aus dem jeweiligen Kontext ergeben.
Aus der Nutzung der tradierten Begriffe soll hingegen keine Vorfestlegung abgelei-
tet werden. Wenn von der Strafverfolgungsverjährung gesprochen wird, bedeutet
das nicht, dass es tatsächlich allein die Verfolgung einer Straftat wäre, die der Ver-
jährung unterliegt und nicht evtl. die Straftat selbst oder etwas Drittes. Hieraus soll
keine prozessuale Orientierung der Verjährung abgeleitet werden. Auch wenn die
Verwendung der geläufigen Begriffe die Gefahr einer (ggf. unbewussten) Festle-
gung birgt, hat sie den Vorteil einer größeren Verständlichkeit der Darstellung. Eine
Untersuchung zur Verjährung im Strafrecht droht unverständlich zu werden, wenn
sie eine neue Terminologie verwendet, zumal eine solche ebenfalls das Risiko ent-
hält, ihrerseits Vorfestlegungen zu enthalten und eine solche zudem erst nach Ab-
schluss der Untersuchung vollständig begründet werden könnte.

3. Die traditionelle Bezeichnung der verschiedenen Teilsysteme führt an dem
Punkt nicht weiter, an dem es um die Frage des eigentlichen Gegenstandes der Ver-
jährung geht. Wie es die herkömmliche Unterscheidung in Verfolgungs- und Voll-
streckungsverjährung nahelegt, könnte angenommen werden, dass das Recht zur
Strafverfolgung oder dasjenige zur Strafvollstreckung in der Zeit erlösche. Der Ge-
setzgeber hat hier bewusst einen neutralen Zugang gewählt: „Die Verjährung
schließt die Ahndung der Tat und die Anordnung von Maßnahmen […] aus“ (§ 78
Abs. 1 S. 1 StGB). Er wollte mit dieser Formulierung vor allem die Auseinanderset-
zung um die Rechtsnatur der Verjährung der Bestimmung durch Rechtsprechung
und Wissenschaft überlassen33. Mit dem Ausschluss der „Ahndung einer Tat“ ist je-
doch nur das Ergebnis der Verjährung beschrieben – die hierfür wirkenden Fakto-
ren werden nicht festgelegt. Da diese Festlegung erst nach einer Untersuchung der
theoretischen Grundlagen der Verjährung möglich ist, wird bis dahin von der Ver-
jährung des „Strafanspruches“ die Rede sein34. Dieser wird – angesichts der gegen
dieses Konzept erhobenen Kritik35 – nur als vorläufige Bezeichnung verwendet,
ohne dass eine inhaltliche Anlehnung an die damit verfolgten Überlegungen inten-
diert ist36. Auch dies dient der Verbesserung der Verständlichkeit der Darstellung

33 BT-Drs. 5/4095, S. 43, vgl. auch Dreher, in der 106. Sitzung des Sonderausschusses, 5. WP,
S. 2071; Arndt, a.a.O., S. 2072 und Diemer-Nicolaus, a.a.O., S. 2075. Vgl. jedoch die mittlerweile (in ei-
ner Randbemerkung dokumentierte) veränderte Bewertung mit Blick auf die prozessuale Auffassung
in BT-Drs. 15/5653, S. 7.

34 Dieser wird jedoch nur solange in Anführungszeichen verwendet, wie es nicht um die Wieder-
gabe einer fremden Position geht, die sich auf die Vorstellung des Untergangs eines „Strafanspruches“
im Lauf der Zeit bezieht.

35 Zur jüngeren Ablehnung der Vorstellung eines Strafanspruches, vgl. Dannecker, Das intertem-
porale Strafrecht, S. 214 ff.; Volk/Engländer, Grundkurs, § 2, Rn. 2 und Oetker, Die Verjährung, S. 31.
Kritisch hierzu auch Grünwald, StV 1992, 333; Romberg, Verjährung, S. 16; Schünemann, FS Grün-
wald, S. 673 ff.; ders., Verfassungsrechtliche Probleme der strafrechtlichen Aufarbeitung, S. 1323 ff.
und Jakobs, NStZ 1994, 332, 333. Aufgeschlossener Young Gi Hong, Zeitablauf, S. 104 f.

36 Auf die Kritik an der Konzeption des „Strafanspruches“ wird an den Stellen, an denen dies er-
forderlich wird, erneut hinzuweisen sein.
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bis zu dem Zeitpunkt, an dem die vorläufige Rede vom „Strafanspruch“ durch ein
verjährungsrechtliches Gesamtkonzept ersetzt werden kann.

4. Zuletzt ist auf eine weitere Vereinfachung der Formulierung hinzuweisen, die
mit den vorstehenden Überlegungen verwandt ist. Wenn im Folgenden von den
Grenzen des „Strafrechts“ in der Zeit die Rede ist oder der „Einfluss der Zeit auf das
Strafrecht“ untersucht wird, so ist auch diese Bezeichnung ungenau, da der Einfluss
der Zeit – so er theoretisch begründet werden kann – evtl. schon Teil des Rechts
und damit auch Teil des Strafrechts ist. Wenn also das Strafrecht als Bezugsgegen-
stand der Zeit Erwähnung findet, so ist damit das Strafrecht deklaratorisch bezeich-
net – als Gesamtheit der Regelungen und dogmatischen Folgerungen im Bereich
des Strafgesetzbuches. Auch diese Bezeichnung dient lediglich dazu, die genauen
Wirkweisen der Zeit offen zu lassen, bis diese in Kapitel drei und vier näher unter-
sucht worden sind.
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